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Die Landsgemeinde vom 29. April 1832

Titus Tobler

Wenn ein Volk von der Obrigkeit, in gutem Sinne genommen, nicht geschulet
wird, so zähle man darauf, daß es später von einer Obrigkeit, die über der Obrigkeit

steht, nämlich von der Obrigkeit des Zeitgeistes um so ernster geschulet werde.

Das Grundübel in diesem kleinen Freistaate liegt weniger in dem Mangel an
Handels- und Gewerbsthätigkeit, in der Dürftigkeit einer nicht unbedeutenden
Klasse von Bürgern, in den Heimathlosen, in einer eben nicht sonderlich gut
bestellten Polizei u.s.ft, als vielmehr in dem immerfort betrübenden Zustande der
Schulen. Sobald diese aus der Versumpfung ins Trockene gebracht wären, alsbald
würde das Volk sich seiner trefflichen Anlagen bewußt, mit denen es Wunder thun
könnte. Die Radikalkur werden in Innerrhoden einzig und allein die Schulen
vollenden. Keinem könnte nun eine schönere Gelegenheit dargeboten werden, eine

Bürgerkrone zu verdienen, als dem bischöflichen Kommissarius Weißhaupt. Möge

er recht bald die lateinischen Folianten in den Winkel schieben und auf den

Ruhm, Theolog der Theologen zu sein, verzichten, um den kleinen und großen,
jungen und alten Völklein einen immer höhern geistigen und sittlichen
Aufschwung zu geben.
Landammann Doktor Eugster setzte in seiner Eröffnungsrede mit kräftiger,
furchtloser Stimme und mit treffenden Zügen die Eigenschaften aus einander,
welche ein wahrer Vaterlandsfreund besitzen müsse. Zum regierenden Landammann

wurde der quieszirende Weißhaupt, Eugster dagegen zum stillstehenden
und Bannerherren gewählt; ein guter Tausch für letztem, da auf den regierenden
Landammann weit mehr, ja wirklich drückende Geschäfte gehäuft sind. Über die
übrigen Beamteten geschah eine besondere Abstimmung; nur das Armenleuten-
seckelmeisteramt wurde durch den Bleicher Rusch und die Armenleutenpfleg-
schaft durch den Rhodshauptmann Fäßler in der Schwendi neu besetzt. Die
Gesetzesvorschläge, die Errichtung von Schuldbriefen (Zeddel) beschlagend,
wies die Volksversammlung an die Kommission, welche die Gesetze revidirte,
zurück.
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